
Gebührentabelle der Straßenverkehrsbehörde (in Auszügen) Stand Juli 2012

Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot:

Art Gebührenhöhe

Einzelgenehmigung 17,00 €

Dauergenehmigung:

bis 1 Monat 43,50 €

bis 3 Monate 88,50 €

bis 6 Monate 149,50 €

bis 1 Jahr 235,50 €

Ermäßigung für jedes weitere Fahrzeug 20%

Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten

Einzelerlaubnis

eine Fahrt 44,00 €

jede weitere Fahrt mit

derselben Erlaubnis 11,50 €

zuzügl. je angehörte

Behörde 12,00 €

Insgesamt jedoch maximal 295,00 €

Dauererlaubnis für ein

Fahrzeug bzw. eine

Fahrzeugkombination

bis 1 Jahr 218,50 €

bis 2 Jahre 255,00 €

bis 3 Jahre 294,50 €

Für das 2. - 20. Fahrzeug

bzw. Fahrzeugkombination

(z. B. bis 1 Jahr/75 % der

Grundgebühr) 163,80 €

Für das 21. - 50. Fahrzeug

bzw. Fahrzeugkombination

(z. B. bis 1 Jahr/70 % der

Grundgebühr) 152,95 €

Ab dem 51. Fahrzeug

bzw. Fahrzeugkombination

(z. B. bis 1 Jahr/65 % der

Grundgebühr) 142,00 €

Verlängerung von Erlaubnissen 50% der fest-

gesetzten Grundgebühr



Fahrtenbuchauflagen 51,10 €

Anordnung über Baustellen für private Unternehmer

Jahresgenehmigung für Baustellen

im Bereich einer 30 km/h-Zone 360,00 €

Einzelmaßnahme nach Regelplan 47,00 €

Einzelmaßnahme ohne Regelplan

und mit großem Aufwand 70,00 €

Einzelmaßnahme ohne Regelplan

und erheblichem Aufwand (z. B.

Besprechung im Vorfeld der Bau-

stelleneinrichtung 117,00 €

Erneute Anordnung bei sich

ändernden Baustellenverhältnissen 50% der festgesetzen Gebühr

Verlängerungen, Terminänderungen 25,00 €


